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Anekdote am Rande: In NRW (Bildungsbundesland Nummer 1) sind schriftliche Prüfungen
(Klassenarbeiten und Klausuren) im Nachmittagsbereich verboten, auch in der Oberstufe. Damit
stellt sich nicht die Frage und Prüfungen sind während der normalen Unterrichtsstunden
logischerweise am besten aufgehoben. (Wo es halt passt)
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